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Ab 1. Januar 2007 ist die CD-ROM neu gestaltet und sie wird preisgünstiger.

Die CD-ROM wird jetzt als Doppel-CD „SGV. NRW. und SMBl. NRW.“ herausgegeben.

Sie enthält somit stets das gesamte Landesrecht und alle Verwaltungsvorschriften (Erlasse) auf dem 

aktuellen Stand.

Im Abonnement kostet diese neue Doppel-CD nicht mehr als früher eine Einzel-CD, nämlich nur 77 €

pro Jahr.

Die neue CD-ROM, Stand 1. Juli 2007, ist ab sofort erhältlich.

Das neue Bestellformular mit den neuen Preisen befindet sich im GV-Blatt 2006 Nr. 29, S. 472.

Informationen zur CD-ROM finden Sie auch im Internet über das Portal: http://sgv.im.nrw.de.

Hinweis:

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter, die Sammlung aller Gesetze und Verord-
nungen des Landes NRW (SGV. NRW.) sowie die Sammlung der in Teil I des MBl. NRW. veröffentlichten 
Erlasse (SMBl. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung.

Dasselbe wird auch im Internet angeboten. Die Adresse ist: http://sgv.im.nrw.de. Hingewiesen wird auf 
die kostenlosen Angebote im Internet unter der genannten Adresse. Dort finden Sie Links zu vielen quali-
tativ hochwertigen Rechtsangeboten. 

Wollen Sie die Inhaltsangabe eines jeden neuen Gesetzblattes oder Ministerialblattes per Mail 
zugesandt erhalten? Dann können Sie sich in das Newsletter-Angebot der Redaktion eintragen. 
Adresse: http://sgv.im.nrw.de, dort: kostenlose Angebote.
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Zweites Gesetz 
zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-

Westfalen
Vom 30. Oktober 2007

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Zweites Gesetz
zur Straffung der Behördenstruktur 

in Nordrhein-Westfalen

83
Artikel 1

Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die 
allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen

I. Auflösung der Versorgungsämter und 
Übertragung der Aufgaben

§ 1 
Auflösung der Versorgungsämter

(1) Die den Versorgungsämtern übertragenen Aufgaben 
werden nach Maßgabe dieses Gesetzes den Kreisen und 
kreisfreien Städten, den Landschaftsverbänden und den 
Bezirksregierungen übertragen.

(2) Die Beamten und die tariflich Beschäftigten der Ver-
sorgungsämter gehen nach Maßgabe dieses Gesetzes auf 
die Kreise und kreisfreien Städte, auf die Landschafts-
verbände, auf die Bezirksregierungen und auf das Lan-
desamt für Personaleinsatzmanagement über bzw. wer-
den im Wege der Personalgestellung zur Aufgabenwahr-
nehmung zur Verfügung gestellt.

(3) Die Versorgungsämter Aachen, Bielefeld, Dortmund, 
Düsseldorf, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Köln, 
Münster, Soest und Wuppertal werden mit Ablauf des 
31. Dezember 2007 aufgelöst.

§ 2 
Aufgaben des Schwerbehindertenrechts

(1) Die den Versorgungsämtern nach den §§ 69 und 145 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch übertragenen Auf-
gaben werden mit Wirkung vom 1. Januar 2008 auf die 
Kreise und kreisfreien Städte übertragen.

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufga-
ben als Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung 
wahr. Die Aufsicht führt die Bezirksregierung Münster.
Oberste Aufsichtsbehörde ist die fachlich zuständige 
oberste Landesbehörde.

(3) Die Aufsichtsbehörden können allgemeine und be-
sondere Weisungen erteilen, um die gesetzmäßige Erfül-
lung der Aufgaben zu sichern. Zur zweckmäßigen Erfül-
lung der Aufgaben können die Aufsichtsbehörden allge-
meine Weisungen erteilen, um die gleichmäßige Durch-
führung der Aufgaben zu sichern.

§ 3 
Aufgaben der Kriegsopferfürsorge

(1) Die den Kreisen, kreisfreien Städten und Großen 
kreisangehörigen Städten übertragenen Aufgaben der 
Kriegsopferfürsorge werden mit Wirkung vom 1. Januar 
2008 auf die Landschaftsverbände übertragen.

(2) Die Landschaftsverbände nehmen die Aufgaben der 
Kriegsopferfürsorge als Selbstverwaltungsangelegen-
heiten wahr; die allgemeine Aufsicht führt das Innenmi-
nisterium (§ 24 Abs. 1 Landschaftsverbandsordnung).

§ 4 
Aufgaben des Sozialen Entschädigungsrechts 

einschließlich der Kriegsopferversorgung

(1) Die den Versorgungsämtern übertragenen Aufgaben 
des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich der 
Kriegsopferversorgung werden mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2008 auf die Landschaftsverbände übertragen.

(2) Die Landschaftsverbände nehmen die Aufgaben als 
Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung wahr. Die 
Aufsicht führt die fachlich zuständige oberste Landesbe-
hörde. Diese kann allgemeine und besondere Weisungen 
erteilen, um die gesetzmäßige Erfüllung der Aufgaben zu 
sichern. Zur zweckmäßigen Erfüllung der Aufgaben kann 
die Aufsichtsbehörde allgemeine Weisungen erteilen, um 
die gleichmäßige Durchführung der Aufgaben zu sichern.

§ 5 
Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- 

und Elternzeitgesetz

(1) Die den Versorgungsämtern übertragenen Aufgaben 
nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz wer-
den mit Wirkung vom 1. Januar 2008 auf die Kreise und 
kreisfreien Städte übertragen.

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufga-
ben als Auftragsangelegenheit kraft Bundesrechts wahr. 
Die Aufsicht führt die Bezirksregierung Münster. 
Oberste Aufsichtsbehörde ist die fachlich zuständige 
oberste Landesbehörde.

§ 6 
Aufgaben nach dem Gesetz zum Erziehungsgeld 

und zur Elternzeit

(1) Die den Versorgungsämtern übertragenen Aufgaben 
nach dem Gesetz zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit 
werden mit Wirkung vom 1. Januar 2008 als landesweite 
Zuständigkeit auf die Bezirksregierung Münster über-
tragen.

(2) Die Aufsicht führt die fachlich zuständige oberste 
Landesbehörde.

§ 7 
Arbeitsmarkt- und sozialpolitische Förderprogramme

(1) Die den Versorgungsämtern obliegenden Aufgaben in 
den Bereichen der arbeitsmarktpolitischen Förderpro-
gramme gehen mit Wirkung vom 1. Januar 2008 auf die 
jeweils örtlich zuständige Bezirksregierung über.

(2) Die den Versorgungsämtern Düsseldorf und Dort-
mund obliegenden Aufgaben in den Bereichen der sozi-
alpolitischen Förderprogramme gehen mit Wirkung vom 
1. Januar 2008 mit landesweiter Zuständigkeit auf die 
Bezirksregierung Düsseldorf über.

(3) Die Aufsicht führt die jeweils fachlich zuständige 
oberste Landesbehörde.

§ 8 
Sonstige Aufgaben

(1) Die Aufgaben der Kostenerstattung nach dem Gesetz 
zur Hilfe für Familien bei Schwangerschaftsabbrüchen 
in besonderen Fällen werden mit Wirkung vom 1. Januar 
2008 als landesweite Zuständigkeit auf die Bezirksregie-
rung Münster übertragen.

(2) Die Aufgaben nach dem Gesetz über den Bergmann-
versorgungsschein werden mit Wirkung vom 1. Januar 
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2008 als landesweite Zuständigkeit auf den Landschafts-
verband Westfalen-Lippe übertragen. Er nimmt die Auf-
gaben als Selbstverwaltungsangelegenheiten wahr.

(3) Die Aufsicht führt die jeweils fachlich zuständige 
oberste Landesbehörde.

II. Personalrechtliche Maßnahmen

§ 9 
Beamte

(1) Die mit Aufgaben nach §§ 2 bis 5 und nach § 8 Abs. 2 
betrauten Beamten der Versorgungsämter gehen kraft 
Gesetzes nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 und der 
§§ 11 bis 21 mit Wirkung vom 1. Januar 2008 auf die 
dort genannten kommunalen Körperschaften über. Die 
mit Aufgaben nach §§ 6 und 8 Abs. 1 betrauten Beamten 
der Versorgungsämter gehen kraft Gesetzes mit Wirkung 
vom 1. Januar 2008 nach Maßgabe des Absatzes 3 und 
des § 13 Abs. 4 auf die Bezirksregierung Münster über. 
Die mit Aufgaben nach § 7 betrauten Beamten der 
 Versorgungsämter gehen kraft Gesetzes nach Maßgabe 
des Absatzes 3 und der §§ 11 bis 21 mit Wirkung vom 
1. Januar 2008 auf die Bezirksregierungen über. Beamte 
der Versorgungsämter, die nicht unmittelbar mit Aufga-
ben nach §§ 2 bis 8 betraut sind, gehen kraft Gesetzes 
nach Maßgabe der Absätze 3 und 4 mit Wirkung vom 
1. Januar 2008 auf die neuen Aufgabenträger über.

(2) Die Beamten der Versorgungsämter, die nicht von 
den Personalüberleitungsverträgen nach Absatz 4 erfasst 
sind und nicht nach Absatz 1 auf die Bezirksregierungen 
übergehen, gehen kraft Gesetzes mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2008 in das Landesamt für Personaleinsatzmanage-
ment über.

(3) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
bereitet den Personalübergang nach den Absätzen 1 und 
2 vor der Übertragung der Aufgaben auf der Grundlage 
eines von ihm erstellten Zuordnungsplans vor. Der 
 Zuordnungsplan ist unter Berücksichtigung sozialer Kri-
terien und dienstlicher Belange zu erstellen; eine ange-
messene Mitwirkung der neuen Aufgabenträger ist zu 
gewährleisten.

(4) Soweit die Beamten auf kommunale Körperschaften 
übergehen, werden zwischen dem Land Nordrhein-West-
falen, vertreten durch das Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales, und den in §§ 11 bis 21 genannten 
Körperschaften für jedes Versorgungsamt Personalüber-
leitungsverträge geschlossen.

§ 10 
Tarifbeschäftigte

(1) Die mit Aufgaben nach §§ 2 bis 5 und nach § 8 Abs. 2 
betrauten tariflich Beschäftigten der Versorgungsämter 
werden kraft Gesetzes mit Wirkung vom 31. Dezember 
2007 in das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
 Soziales übergeleitet und nach Maßgabe der Absätze 5 
bis 7 und der §§ 11 bis 21 den dort genannten kommu-
nalen Körperschaften kraft Gesetzes mit Wirkung vom 
1. Januar 2008 im Wege der Personalgestellung zur Auf-
gabenwahrnehmung zur Verfügung gestellt.

(2) Die mit Aufgaben nach §§ 6 und 8 Abs. 1 betrauten 
tariflich Beschäftigten der Versorgungsämter gehen 
kraft Gesetzes mit Wirkung vom 1. Januar 2008 nach 
Maßgabe des Absatzes 5 und des § 13 Abs. 4 und 5 auf 
die Bezirksregierung Münster über. Die mit Aufgaben 
nach § 7 betrauten tariflich Beschäftigten der Versor-
gungsämter gehen kraft Gesetzes mit Wirkung vom 
1. Januar 2008 nach Maßgabe des Absatzes 5 und der 
§§ 11 bis 21 auf die Bezirksregierungen über.

(3) Tariflich Beschäftigte der Versorgungsämter, die 
nicht unmittelbar mit Aufgaben nach §§ 2 bis 8 betraut 
sind, gehen nach Maßgabe des Absatzes 5 kraft Gesetzes 
mit Wirkung vom 1. Januar 2008 auf die Bezirksregie-
rungen über oder werden kraft Gesetzes entsprechend 
Absatz 1 mit Wirkung vom 31. Dezember 2007 in das 
 Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales überge-
leitet und kraft Gesetzes nach Maßgabe der Absätze 5 bis 
7 mit Wirkung vom 1. Januar 2008 den in §§ 11 bis 21 ge-
nannten kommunalen Körperschaften im Wege der Per-
sonalgestellung zur Aufgabenwahrnehmung zur Verfü-

gung gestellt, sofern sie nicht nach Absatz 4 in das Lan-
desamt für Personaleinsatzmanagement übergehen.

(4) Die tariflich Beschäftigten der Versorgungsämter, 
die nicht von den Personalgestellungsverträgen nach 
 Absatz 6 erfasst sind und nicht nach Absatz 2 oder 3 auf 
die Bezirksregierungen übergehen, gehen kraft Gesetzes 
mit Wirkung vom 1. Januar 2008 in das Landesamt für 
Personaleinsatzmanagement über. Betriebsbedingte Kün-
digungen und entsprechende Änderungskündigungen 
mit dem Ziel der Herabstufung sind ausgeschlossen.

(5) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
bereitet den Personalübergang nach den Absätzen 1 bis 
4 vor der Übertragung der Aufgaben auf der Grundlage 
eines von ihm erstellten Zuordnungsplans vor. Der Zu-
ordnungsplan ist unter Berücksichtigung sozialer Krite-
rien und dienstlicher Belange zu erstellen; eine angemes-
sene Mitwirkung der neuen Aufgabenträger ist zu ge-
währleisten.

(6) Soweit die tariflich Beschäftigten kommunalen Kör-
perschaften zur Aufgabenwahrnehmung zur Verfügung 
gestellt werden, werden die Einzelheiten der Personalge-
stellung in den zwischen dem Land Nordrhein-Westfa-
len, vertreten durch das Ministerium für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales, und den in §§ 11 bis 21 genannten 
Körperschaften für jedes Versorgungsamt geschlossenen 
Personalgestellungsverträgen geregelt.

(7) Soweit tariflich Beschäftigte den kommunalen 
 Körperschaften im Wege der Personalgestellung zur 
 Aufgabenwahrnehmung zur Verfügung gestellt werden, 
bleiben die Beschäftigungsverhältnisse zum Land Nord-
rhein-Westfalen auf der Grundlage der für das Land 
 geltenden Tarifverträge und Vereinbarungen über die 
zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung be-
stehen.

§ 11 
Versorgungsamt Aachen

(1) Die mit Aufgaben nach §§ 2 und 5 betrauten Beam-
ten gehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist, entsprechend den von ihnen wahrgenommenen 
Aufgaben anteilig auf die kreisfreie Stadt Aachen und 
die Kreise Aachen, Düren, Euskirchen und Heinsberg 
über.

(2) Die mit Aufgaben nach § 4 betrauten Beamten gehen, 
soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist, ent-
sprechend den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben 
auf den Landschaftsverband Rheinland über.

(3) Die mit Aufgaben nach § 7 Abs. 1 betrauten Beamten 
und tariflich Beschäftigten gehen entsprechend den von 
ihnen wahrgenommenen Aufgaben auf die Bezirksregie-
rung Köln über.

(4) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten für tarif-
lich Beschäftigte im Wege der Personalgestellung nach 
§ 10 entsprechend.

§ 12 
Versorgungsamt Bielefeld

(1) Die mit Aufgaben nach §§ 2 und 5 betrauten Beamten 
gehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich 
ist, entsprechend den von ihnen wahrgenommenen Auf-
gaben anteilig auf die kreisfreie Stadt Bielefeld und die 
Kreise Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lüb-
becke und Paderborn über.

(2) Die mit Aufgaben nach § 4 betrauten Beamten gehen, 
soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist, ent-
sprechend den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben 
auf den Landschaftsverband Westfalen-Lippe über.

(3) Die mit Aufgaben nach § 7 Abs. 1 betrauten Beamten 
und tariflich Beschäftigten gehen entsprechend den von 
ihnen wahrgenommenen Aufgaben auf die Bezirksregie-
rung Detmold über.

(4) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten für tarif-
lich Beschäftigte im Wege der Personalgestellung nach 
§ 10 entsprechend.
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§ 13 
Versorgungsamt Dortmund

(1) Die mit Aufgaben nach §§ 2 und 5 betrauten Beam-
ten gehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist, entsprechend den von ihnen wahrgenommenen 
Aufgaben anteilig auf die kreisfreien Städte Bochum, 
Dortmund, Hagen und Herne sowie auf den Ennepe-
Ruhr-Kreis und den Kreis Unna über.

(2) Die mit Aufgaben nach § 4 betrauten Beamten gehen, 
soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist, ent-
sprechend den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben 
auf den Landschaftsverband Westfalen-Lippe über.

(3) Die mit Aufgaben nach § 7 Abs. 1 betrauten Beamten 
und tariflich Beschäftigten gehen entsprechend den von 
ihnen wahrgenommenen Aufgaben auf die Bezirksregie-
rung Arnsberg über. Die mit Aufgaben nach § 7 Abs. 2 
betrauten Beamten und tariflich Beschäftigten gehen 
entsprechend den von ihnen wahrgenommenen Aufga-
ben auf die Bezirksregierung Düsseldorf über.

(4) Die mit Aufgaben nach § 8 Abs. 1 betrauten Beamten 
und tariflich Beschäftigten gehen auf die Bezirksregie-
rung Münster über.

(5) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten für tarif-
lich Beschäftigte im Wege der Personalgestellung nach 
§ 10 entsprechend.

§ 14 
Versorgungsamt Duisburg

(1) Die mit Aufgaben nach §§ 2 und 5 betrauten Beam-
ten gehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist, entsprechend den von ihnen wahrgenommenen 
Aufgaben anteilig auf die kreisfreie Stadt Duisburg und 
die Kreise Kleve und Wesel über.

(2) Die mit Aufgaben nach § 4 betrauten Beamten gehen, 
soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist, ent-
sprechend den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben 
auf den Landschaftsverband Rheinland über.

(3) Die mit Aufgaben nach § 7 Abs. 1 betrauten Beamten 
und tariflich Beschäftigten gehen entsprechend den von 
ihnen wahrgenommenen Aufgaben auf die Bezirksregie-
rung Düsseldorf über.

(4) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten für tarif-
lich Beschäftigte im Wege der Personalgestellung nach 
§ 10 entsprechend.

§ 15 
Versorgungsamt Düsseldorf

(1) Die mit Aufgaben nach §§ 2 und 5 betrauten Beam-
ten gehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist, entsprechend den von ihnen wahrgenommenen 
Aufgaben anteilig auf die kreisfreien Städte Düsseldorf, 
Krefeld und Mönchengladbach sowie die Kreise Mett-
mann und Viersen und den Rhein-Kreis Neuss über.

(2) Die mit Aufgaben nach § 4 betrauten Beamten gehen, 
soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist, ent-
sprechend den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben 
auf den Landschaftsverband Rheinland über.

(3) Die mit Aufgaben nach § 7 Abs. 1 und 2 betrauten 
Beamten und tariflich Beschäftigten gehen entsprechend 
den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben auf die Be-
zirksregierung Düsseldorf über.

(4) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten für tarif-
lich Beschäftigte im Wege der Personalgestellung nach 
§ 10 entsprechend.

§ 16 
Versorgungsamt Essen

(1) Die mit Aufgaben nach §§ 2 und 5 betrauten Beam-
ten gehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist, entsprechend den von ihnen wahrgenommenen 
Aufgaben anteilig auf die kreisfreien Städte Essen, Mül-
heim an der Ruhr und Oberhausen über.

(2) Die mit Aufgaben nach § 4 betrauten Beamten gehen, 
soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist, ent-

sprechend den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben 
auf den Landschaftsverband Rheinland über.

(3) Die mit Aufgaben nach § 7 Abs. 1 betrauten Beamten 
und tariflich Beschäftigten gehen entsprechend den von 
ihnen wahrgenommenen Aufgaben auf die Bezirksregie-
rung Düsseldorf über.

(4) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten für tarif-
lich Beschäftigte im Wege der Personalgestellung nach 
§ 10 entsprechend.

§ 17 
Versorgungsamt Gelsenkirchen

(1) Die mit Aufgaben nach §§ 2 und 5 betrauten Beam-
ten gehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist, entsprechend den von ihnen wahrgenommenen 
Aufgaben anteilig auf die kreisfreien Städte Bottrop und 
Gelsenkirchen sowie den Kreis Recklinghausen über.

(2) Die mit Aufgaben nach § 4 betrauten Beamten gehen, 
soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist, ent-
sprechend den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben 
auf den Landschaftsverband Westfalen-Lippe über.

(3) Die mit Aufgaben nach § 7 Abs. 1 betrauten Beamten 
und tariflich Beschäftigten gehen entsprechend den von 
ihnen wahrgenommenen Aufgaben auf die Bezirksregie-
rung Münster über.

(4) Die mit Aufgaben nach § 8 Abs. 2 betrauten Beamten 
gehen auf den Landschaftsverband Westfalen-Lippe 
über.

(5) Die Regelungen der Absätze 1, 2 und 4 gelten für ta-
riflich Beschäftigte im Wege der Personalgestellung nach 
§ 10 entsprechend.

§ 18 
Versorgungsamt Köln

(1) Die mit Aufgaben nach §§ 2 und 5 betrauten Beam-
ten gehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist, entsprechend den von ihnen wahrgenommenen 
Aufgaben anteilig auf die kreisfreien Städte Bonn, Köln 
und Leverkusen sowie den Rhein-Erft-Kreis, den Ober-
bergischen Kreis, den Rheinisch-Bergischen Kreis und 
den Rhein-Sieg-Kreis über.

(2) Die mit Aufgaben nach § 4 betrauten Beamten gehen, 
soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist, ent-
sprechend den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben 
auf den Landschaftsverband Rheinland über.

(3) Die mit Aufgaben nach § 7 Abs. 1 betrauten Beamten 
und tariflich Beschäftigten gehen entsprechend den von 
ihnen wahrgenommenen Aufgaben auf die Bezirksregie-
rung Köln über.

(4) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten für tarif-
lich Beschäftigte im Wege der Personalgestellung nach 
§ 10 entsprechend.

§ 19 
Versorgungsamt Münster

(1) Die mit Aufgaben nach §§ 2 und 5 betrauten Beam-
ten gehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist, entsprechend den von ihnen wahrgenommenen 
Aufgaben anteilig auf die kreisfreie Stadt Münster sowie 
die Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt und Warendorf 
über.

(2) Die mit Aufgaben nach § 4 betrauten Beamten gehen, 
soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist, ent-
sprechend den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben 
auf den Landschaftsverband Westfalen-Lippe über.

(3) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten für tarif-
lich Beschäftigte im Wege der Personalgestellung nach 
§ 10 entsprechend.

§ 20 
Versorgungsamt Soest

(1) Die mit Aufgaben nach §§ 2 und 5 betrauten Beam-
ten gehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist, entsprechend den von ihnen wahrgenommenen 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 20. November 2007 485

Aufgaben anteilig auf die kreisfreie Stadt Hamm, den 
Hochsauerlandkreis, den Märkischen Kreis sowie die 
Kreise Olpe, Siegen-Wittgenstein und Soest über.

(2) Die mit Aufgaben nach § 4 betrauten Beamten gehen, 
soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist, ent-
sprechend den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben 
auf den Landschaftsverband Westfalen-Lippe über.

(3) Die mit Aufgaben nach § 7 Abs. 1 betrauten Beamten 
und tariflich Beschäftigten gehen entsprechend den von 
ihnen wahrgenommenen Aufgaben auf die Bezirksregie-
rung Arnsberg über.

(4) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten für tarif-
lich Beschäftigte im Wege der Personalgestellung nach 
§ 10 entsprechend.

§ 21 
Versorgungsamt Wuppertal

(1) Die mit Aufgaben nach §§ 2 und 5 betrauten Beam-
ten gehen, soweit es für die Aufgabenerfüllung erforder-
lich ist, entsprechend den von ihnen wahrgenommenen 
Aufgaben anteilig auf die kreisfreien Städte Remscheid, 
Solingen und Wuppertal über.

(2) Die mit Aufgaben nach § 4 betrauten Beamten gehen, 
soweit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist, ent-
sprechend den von ihnen wahrgenommenen Aufgaben 
auf den Landschaftsverband Rheinland über.

(3) Die Regelungen der Absätze 1 und 2 gelten für tarif-
lich Beschäftigte im Wege der Personalgestellung nach 
§ 10 entsprechend.

§ 22 
Bezirksregierung Münster

(1) Die mit den Aufgaben der Widerspruchs- und Klage-
bearbeitung nach § 4 betrauten Beamten und tariflich 
Beschäftigten der Bezirksregierung Münster gehen, so-
weit es für die Aufgabenerfüllung erforderlich ist, mit 
Wirkung vom 1. Januar 2008 auf die Landschaftsver-
bände über bzw. werden im Wege der Personalgestellung 
zur Aufgabenwahrnehmung zur Verfügung gestellt.

(2) Für die Überleitung der Beamten gilt § 9 Abs. 3 und 
4 entsprechend.

(3) Die tariflich Beschäftigten werden den Landschafts-
verbänden im Wege der Personalgestellung nach Maß-
gabe des § 10 Abs. 7 zur Aufgabenwahrnehmung zur 
Verfügung gestellt; § 10 Abs. 5 und 6 gilt entsprechend.

III. Kostenfolgen

§ 23 
Belastungsausgleich

(1) Für die wesentlichen Belastungen, die durch dieses 
Gesetz den Landschaftsverbänden Rheinland und West-
falen-Lippe sowie den in §§ 11 bis 21 genannten Kreisen 
und kreisfreien Städten entstehen, wird ein finanzieller 
Ausgleich nach Maßgabe der Absätze 2 bis 9 gewährt. 
Zusätzlich werden Sach- und Dienstleistungen nach 
Maßgabe des § 24 zur Verfügung gestellt.

(2) Der finanzielle Ausgleich umfasst den Personalauf-
wand für die auf die Landschaftsverbände sowie die 
Kreise und die kreisfreien Städte übergeleiteten Beam-
ten einschließlich der gesetzlichen Leistungen des 
Dienstherrn mit Ausnahme der Versorgungsanwart-
schaften und der Versorgungsleistungen. Der Personal-
aufwand errechnet sich durch Multiplikation der Anzahl 
der Planstellen der übergeleiteten Beamten mit den Jah-
resdurchschnittskosten pro Planstelle in Höhe von 35.000 
Euro. Das Land leistet die Personalausgaben für die im 
Wege der Personalgestellung zur Aufgabenwahrneh-
mung zur Verfügung gestellten Tarifbeschäftigten.

(3) Der finanzielle Ausgleich umfasst ferner einen pau-
schalen Zuschlag in Höhe von 10 % auf die fiktiven 
 gesamten Personalkosten, die sich errechnen aus der 
Multiplikation des Umfangs der Gesamtstellen der nach 
der Kostenfolgeabschätzung (Anlage 1) notwendigen 
 Beschäftigten mit dem Jahresdurchschnittswert von 
35.000 € für übergeleitete Beamte, von 46.500 € für ge-

stellte Tarifbeschäftigte und von 46.000 € für Nachersatz 
entsprechend Absatz 7 als Ausgleich für den allgemeinen 
Sachaufwand. Daneben können die den einzelnen Büro-
arbeitsplätzen der Beschäftigten der Versorgungsämter 
zugehörigen Ausstattungsgegenstände einvernehmlich 
und unentgeltlich auf die jeweiligen kommunalen Kör-
perschaften, die die Beschäftigten übernehmen, übertra-
gen werden.

(4) Zur Abgeltung aufgabenspezifischer Besonderheiten 
sowie des Umstellungsaufwandes wird in den Jahren 
2008 und 2009 ein weiterer Zuschlag von 10 % auf den 
nach den Absätzen 2 und 3 ermittelten Personalaufwand 
gewährt.

(5) Der finanzielle Ausgleich nach den Absätzen 2 bis 4 
wird den Landschaftsverbänden sowie den Kreisen und 
kreisfreien Städten ab dem Jahr 2008 in folgender für je-
des Jahr bestimmter Gesamthöhe gewährt:

1.  In den Jahren 2008 und 2009: 
 32.230.378 Euro

2.  Im Jahr 2010:
 26.081.906 Euro

3.  Im Jahr 2011:
 25.591.154 Euro

4.  Im Jahr 2012: 
 25.100.402 Euro

5.  Im Jahr 2013:
 24.609.650 Euro

6.  Ab dem Jahr 2014: 
 24.118.898 Euro.

Die Verteilung auf die unterschiedlichen Aufgabenbe-
reiche ergibt sich aus der Kostenfolgeabschätzung (An-
lage 1). Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales wird ermächtigt, die genannten Beträge im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechts-
verordnung anzupassen, wenn sich aufgrund der tat-
sächlichen Zuordnung der Beamten zu den kommunalen 
Körperschaften Mehr- oder Minderbelastungen ergeben; 
die kommunalen Spitzenverbände sind in entspre-
chender Anwendung des § 7 des Konnexitätsausfüh-
rungsgesetzes zu beteiligen.

(6) Die Verteilung des Ausgleichs nach Absatz 5 auf die 
einzelnen kommunalen Körperschaften erfolgt auf der 
Grundlage der diesem Gesetz beigefügten Verteilschlüs-
sel für die einzelnen Aufgabenbereiche (Anlage 2). Die 
für jede kommunale Körperschaft in den einzelnen Auf-
gabenbereichen errechneten Zahlen der Planstellen sind 
mit den Jahresdurchschnittskosten von 35.000 Euro pro 
Planstelle zu multiplizieren. Die Summe der sich daraus 
ergebenden Beträge in den einzelnen Aufgabenbereichen 
ergibt den zu erstattenden Personalaufwand für die ein-
zelnen kommunalen Körperschaften. Der so errechnete 
Personalaufwand ist Grundlage für die den einzelnen 
kommunalen Körperschaften zuzurechnenden Zuschläge 
nach den Absätzen 3 und 4. Ergeben sich aufgrund der 
tatsächlichen Zuordnung der Beschäftigten zu den ein-
zelnen kommunalen Körperschaften grobe Unbillig-
keiten, ist eine entsprechende Korrektur vorzunehmen; 
die Höhe der Gesamtkosten nach Absatz 5 darf dabei 
nicht überschritten werden.

(7) Als Ausgleich für die Kosten der Beamten und Tarif-
beschäftigten, die von den kommunalen Körperschaften 
als Nachersatz für ausgeschiedene Beschäftigte mit Auf-
gaben nach §§ 2 bis 5 und 8 Abs. 2 betraut werden, wird 
ein Jahresdurchschnittskostenbetrag in Höhe von 46.000 
€ zugrunde gelegt, der bei künftigen Änderungen der Be-
soldung eines Beamten der Besoldungsgruppe A 9 bei 
den Kommunen jeweils anzupassen ist. Die kommunalen 
Körperschaften sind berechtigt, in den Jahren 2008 bis 
2013 eigenen Nachersatz gemäß Satz 1 für ausgeschie-
dene Beschäftigte zu stellen, soweit der vorhandene Per-
sonalbestand (Beamte und Tarifbeschäftigte) den soge-
nannten optimierten Bedarf entsprechend der diesem 
Gesetz beigefügten Anlage 2 unterschreitet und das 
Land keine entsprechende Ersatzgestellung vornimmt. 
Ab dem Jahr 2014 können die kommunalen Körper-
schaften in eigener Zuständigkeit Nachersatz gemäß 
Satz 1 stellen, soweit der optimierte Bedarf entsprechend 
der diesem Gesetz beigefügten Anlage 2 unterschritten 
ist.

Anlage 1

Anlage 2
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(8) Die Kostenpauschale wird den kommunalen Körper-
schaften vierteljährlich jeweils zur Mitte des Quartals 
für das laufende Quartal, erstmals zum 15. Februar 2008, 
ausgezahlt.

(9) Die für die übergeleiteten Beamten entstehenden 
Versorgungsleistungen einschließlich der Beihilfeleistun-
gen trägt das Land.

(10) Zuständige Behörde im Sinne des § 5 Konnexitäts-
ausführungsgesetzes ist das Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales. Es wird ermächtigt, die Einzel-
heiten des finanziellen Ausgleichs nach den Absätzen 2 
bis 9 im Einvernehmen mit dem Ministerium für Gene-
rationen, Familie, Frauen und Integration und dem Fi-
nanzministerium durch Rechtsverordnung zu regeln.

§ 24 
Sach- und Dienstleistungen des Landes

Für die Bearbeitung der Aufgaben und die Auszahlung 
der im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung zu zahlen-
den Leistungen, insbesondere für die Bearbeitung der 
Anträge nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitge-
setz und die Auszahlung des Elterngeldes, gewährt das 
Land Nordrhein-Westfalen den Kreisen und kreisfreien 
Städten sowie den Landschaftsverbänden die kostenlose 
Nutzung des bisher beim Land für diese Aufgaben ein-
gesetzten IT-Verfahrens. Die notwendigen Kosten für 
Betrieb, Pflege und Weiterentwicklung dieses Verfahrens 
trägt das Land. Die Kreise und kreisfreien Städte stellen 
in eigener Zuständigkeit die Anbindung an das Landes-
verwaltungsnetz sicher.

§ 25 
Evaluation des Belastungsausgleichs

(1) Das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
wertet den Belastungsausgleich nach § 23 im Einverneh-
men mit dem Innenministerium, dem Ministerium für 
Generationen, Familie, Frauen und Integration und dem 
Finanzministerium nach einem angemessenen Zeitraum 
aus und berichtet dem Landtag hierüber bis zum 31. Ok-
tober 2010. Der Belastungsausgleich ist anzupassen, 
wenn sich herausstellt, dass die Annahmen der Kosten-
prognose unzutreffend waren und der Ausgleich grob 
unangemessen ist.

(2) Das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen 
und Integration überprüft den Belastungsausgleich nach 
§ 23 hinsichtlich der in § 5 genannten Aufgaben zum 
Stichtag 1. Januar 2009. Der Belastungsausgleich ist an-
zupassen, wenn sich herausstellt, dass die Annahmen der 
Kostenprognose unzutreffend waren und der Ausgleich 
deshalb grob unangemessen ist.

§ 26 
Personenbezogene Bezeichnungen

Die personenbezogenen Bezeichnungen dieses Gesetzes 
beziehen sich auf beide Geschlechter.

§ 27 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

2000
Artikel 2

Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Eingliederung 
von Landesoberbehörden 

und Unteren Landesbehörden in die Bezirksregierungen

Das Gesetz zur Eingliederung von Landesoberbehörden 
und Unteren Landesbehörden in die Bezirksregierungen 
vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462), geändert durch Ar-
tikel 6 des Vierten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 
(GV. NRW. S. 332), wird wie folgt geändert:

§ 3 wird gestrichen.

2005

Artikel 3
Gesetz zur Änderung des Landesorganisationsgesetzes

Das Landesorganisationsgesetz vom 10. Juli 1962 (GV. 
NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Ge-
setzes vom 19. Juni 2007 (GV. NRW. S. 242), wird wie 
folgt geändert:

In § 9 Abs. 2 werden die Wörter „die Versorgungsämter“ 
gestrichen.

81

Artikel 4
Gesetz zur Änderung des Bergmanns-

versorgungsscheingesetzes

Das Gesetz über einen Bergmannsversorgungsschein im 
Land Nordrhein-Westfalen (Bergmannsversorgungs-
scheingesetz – BVSG NW) vom 20. Dezember 1983 (GV. 
NRW. S. 635), zuletzt geändert durch Artikel 228 des 
Zweiten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. 
NRW. S. 274), wird wie folgt geändert:

In § 16 Satz 2 werden die Wörter „das Versorgungsamt 
Gelsenkirchen“ ersetzt durch die Wörter „der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe“.

83

Artikel 5
Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Durchführung 
der Kriegsopferfürsorge und des Schwerbehinderten-

rechts (DG-KoFSchwbR)

Das Gesetz zur Durchführung der Kriegsopferfürsorge 
und des Schwerbehindertenrechts (DG-KoFSchwbR) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 1. November 1987 (GV. 
NRW. S. 401), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 16. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 816), wird 
wie folgt geändert:

 1.  § 1 erhält folgende Fassung:

 „§ 1 
 Träger der Kriegsopferfürsorge

  Träger der Kriegsopferfürsorge sind die Land-
schaftsverbände; sie führen die Aufgabe als Selbst-
verwaltungsangelegenheit durch.“

 2.  §§ 2 und 3 werden gestrichen.

 3.  Die bisherigen §§ 4 bis 6 werden §§ 2 bis 4.

 4.   In § 4 Abs. 1 werden die Wörter „durch Vereinba-
rung können mehrere örtliche Träger einen gemein-
samen Beirat bestellen“ gestrichen und das Semiko-
lon durch einen Punkt ersetzt.

 5.  Der bisherige § 7 wird § 5.

 6.   In § 5 werden die Angaben „§§ 1 bis 8“ durch die 
Angaben „§§ 1 bis 4“ ersetzt.

 7.  Der bisherige § 8 wird § 6.

 8.  § 6 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 erhält folgende Fassung:

   „(1) Überörtliche Träger für die Aufgaben, die 
nach dem Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch 
(SGBXI) –Teil 2 (Schwerbehindertenrecht) oder 
den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
vorschriften den Integrationsämtern obliegen, 
sind die Landschaftsverbände, örtliche Träger 
die Kreise, kreisfreien und großen kreisangehö-
rigen Städte. § 2 gilt entsprechend.“

 b)   Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 
eingefügt:

   „(2) Träger nach Absatz 1 führen die Aufgaben 
als Selbstverwaltungsangelegenheit durch.“

 c)   Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. In Absatz 
3 werden die Wörter „Wirtschaft und Arbeit“ 
durch die Wörter „Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales“ ersetzt.
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 9.  Der bisherige § 9 wird § 7.

10.  § 7 wird wie folgt geändert:

 a)   In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „jeder ört-
lichen Fürsorgestelle“ durch die Wörter „jedem 
örtlichen Träger“ und das Wort „ihrem“ durch 
das Wort „seinem“ ersetzt.

 b)   In Absatz 2 werden die Wörter „als örtliche Für-
sorgestellen“ gestrichen.

113

Artikel 6
Die Zweite Verordnung zur Regelung von Zuständigkei-
ten nach dem Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen 
vom 2. September 1959 (GV. NRW. S. 141), geändert 
durch Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Mai 2004 (GV. 
NRW. S. 248), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 wird Wort „Versorgungsämter“ durch das Wort 
„Landschaftsverbände“ ersetzt.

2. In § 2 wird das Wort „Versorgungsämter“ durch das 
Wort „Landschaftsverbände“ ersetzt.

2005

Artikel 7
Die Bekanntmachung der Bezirke der Landesmittelbe-
hörden und der unteren Landesbehörden vom 15. April 
2005 (GV. NRW. S. 374, ber. S. 609), geändert durch 
 Artikel 16 des Gesetzes vom 12. Dezember 2006 (GV. 
NRW. S. 622), wird wie folgt geändert:

In Abschnitt II werden die Nummern 7 bis 7.11 gestri-
chen.

2030

Artikel 8
Die Verordnung über beamtenrechtliche Zuständigkei-
ten im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales vom 10. Dezember 2003 (GV. 
NRW. S. 754), geändert durch Verordnung vom 13. Sep-
tember 2007 (GV. NRW. S. 370), wird wie folgt geändert:

1.   In § 2 Abs. 1 Nr. 2 werden die Angaben „Versor-
gungsämter,“ und „, Landesstelle für Aussiedler, Zu-
wanderer und ausländische Flüchtlinge“ gestrichen. 

2.   In § 2 Abs. 2 Satz 1 werden die Angaben „Versor-
gungsämter,“ gestrichen.

3.   In § 2 Abs. 2 Satz 3 werden die Wörter „den Versor-
gungsämtern und“ gestrichen.

203013

Artikel 9
Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
Laufbahnen des gehobenen nichttechnischen Dienstes 
im Lande Nordrhein-Westfalen (Ausbildungsverordnung 
gehobener nichttechnischer Dienst – VAPgD) vom 25. 
Juni 1994 (GV. NRW. S. 494, ber. S. 707), zuletzt geän-
dert durch Sechste Änderungsverordnung vom 17. Juni 
2007 (GV. NRW. S. 284), wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Nummer 3 wird gestrichen.

 b)   Die bisherigen Nummern 4 bis 6 werden Nummern 
3 bis 5.

2.  Abschnitt IV Nr. 2.3 wird gestrichen.

3.  §§ 40 bis 43 werden aufgehoben.

203013

Artikel 10
Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
die Laufbahn des mittleren Dienstes in der Versorgungs-
verwaltung (VAPmDVVW) vom 7. August 2003 (GV. 
NRW. S. 492) wird aufgehoben.

20323

Artikel 11
Die Verordnung zur Bestimmung der Pensionsfestset-
zungs- und -regelungsbehörden und zur Übertragung 
von Befugnissen auf dem Gebiete des Versorgungsrechts 
(Versorgungszuständigkeitsverordnung) vom 22. März 
1978 (GV. NRW. S. 150), zuletzt geändert durch Artikel 
68 des Zweiten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 
(GV. NRW. S. 274), wird wie folgt geändert:

§ 4 wird gestrichen.

20340

Artikel 12
Die Verordnung zur Bestimmung der mit Disziplinarbe-
fugnissen ausgestatteten Dienstvorgesetzten im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums für Gesundheit, Sozi-
ales, Frauen und Familie vom 6. Dezember 2003 (GV. 
NRW. S. 759) wird wie folgt geändert:

1.  § 1 Nr. 3 wird gestrichen.

2.   Die bisherigen Nummern 4 und 5 werden Nummern 3 
und 4.

2036

Artikel 13
Die Rechtsverordnung zur Bestimmung der Zuständig-
keiten nach Kapitel I des Bundesgesetzes zur Regelung 
der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grund-
gesetzes fallenden Personen (Zuständigkeitsverordnung 
G 131) vom 30. Mai 1968 (GV. NRW. S. 185), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 72 des Zweiten Befristungsgesetzes 
vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), wird wie folgt ge-
ändert:

1.   In § 1 Abs. 1 Nr. 1 werden die Angaben „sowie für die 
nach § 66 und § 66 a zu versorgenden Personen,“ ge-
strichen.

2.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 Nr. 1 wird gestrichen.

 b)   Absatz 1 Nrn. 2. und 3. werden Absatz 1 Nrn. 1. 
und 2.

3.  § 4 erhält folgende Fassung:

 „§ 4
An die Stelle des letzten vor dem 8. Mai 1945 zustän-
digen Dienstvorgesetzten tritt als Dienstvorgesetzter, 
und zwar auch in den Fällen, in denen Versorgungsbezü-
ge nicht zustehen, die Direktorin oder der Direktor des 
Landesamtes für Besoldung und Versorgung Nordrhein-
Westfalen.“

210

Artikel 14
Die Verordnung über die Zulassung der regelmäßigen 
Datenübermittlung von Meldebehörden an andere Be-
hörden oder sonstige öffentliche Stellen (Meldedatenü-
bermittlungsverordnung NRW – MeldDÜV NRW) vom 
16. September 1997 (GV. NRW. S. 366), zuletzt geändert 
durch Artikel 11 des Gesetzes vom 8. Juli 2003 (GV. 
NRW. S. 413), wird wie folgt geändert:

§ 13 wird wie folgt geändert:

1.   In der Überschrift werden die Wörter „an die Versor-
gungsverwaltung“ ersetzt durch die Wörter „zu Zwe-
cken des Sozialen Entschädigungsrechts und des 
Schwerbehindertenrechts“.

2.  Absatz 1 Halbsatz 1 wird wie folgt gefasst:

  „Die Meldebehörden dürfen der Bezirksregierung 
Münster und den Landschaftsverbänden zur Feststel-
lung des Fortbestehens einer Leistungsberechtigung 
nach dem Bundesversorgungsgesetz oder nach Geset-
zen, die das Bundesversorgungsgesetz für entspre-
chend anwendbar erklären – Soziales Entschädi-
gungsrecht -, sowie zur Erfüllung der Aufgaben nach 
dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch – Schwerbehin-
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dertenrecht – nach Speicherung eines Sterbefalles im 
Melderegister die folgenden Daten des verstorbenen 
Einwohners übermitteln:“

3.   In Absatz 2 werden die Wörter „der Versorgungsver-
waltung“ ersetzt durch die Wörter „der Bezirksregie-
rung Münster und den Landschaftsverbänden“.

212

Artikel 15
Die Verordnung über die Zuständigkeit für die Koste-
nerstattung nach Schwangerschaftsabbrüchen vom 25. 
Juni 1996 (GV. NRW. S. 220) wird wie folgt geändert:

In § 1 werden die Wörter „das Versorgungsamt Dort-
mund“ durch die Wörter „die Bezirksregierung Münster“ 
ersetzt.

2120

Artikel 16
Die Verordnung über die Weiterbildung und Prüfung zur 
Fachapothekerin/zum Fachapotheker für Öffentliches 
Gesundheitswesen (WOAÖGW) vom 1. März 2000 (GV. 
NRW. S. 346), geändert durch Artikel 57 des Vierten Be-
fristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 332), 
wird wie folgt geändert:

In § 7 Abs. 2 werden die Wörter „beim Landesversor-
gungsamt“ durch die Wörter „bei der Bezirksregierung 
Münster“ ersetzt.

2126

Artikel 17
Die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Infektionsschutzgesetz – ZVO-IfSG – vom 28. No-
vember 2000 (GV. NRW. S. 701) wird wie folgt geändert:

§ 8 wird wie folgt geändert:

a)   In Absatz 1 wird das Wort „Versorgungsämter“ durch 
das Wort „Landschaftsverbände“ ersetzt.

b)   In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „das Versor-
gungsamt“ ersetzt durch die Wörter „der Land-
schaftsverband“.

c)   In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „das Versor-
gungsamt Münster“ durch die Wörter „der Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe“ ersetzt.

216

Artikel 18
Die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Bundeserziehungsgeldgesetz vom 7. Januar 1986 
(GV. NRW. S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 2 der 
Verordnung vom 5. Dezember 2006 (GV. NRW. S. 599), 
wird wie folgt geändert:

§ 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1

Zuständige Behörde zur Ausführung des Ersten Ab-
schnitts (Erziehungsgeld) des Bundeserziehungsgeldge-
setzes (BErzGG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. Dezember 2000 (BGBl. I, S. 1645) in der jeweils 
geltenden Fassung ist die Bezirksregierung Münster. Sie 
führt dabei die Zusatzbezeichnung „Erziehungsgeld-
kasse“.

216

Artikel 19
Die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz vom 5. De-
zember 2006 (GV. NRW. S. 599) wird wie folgt geändert:

§ 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1

(1) Zuständige Behörden zur Ausführung des Ab-
schnitts 1 (Elterngeld) des Bundeselterngeld- und El-

ternzeitgesetzes (BEEG) vom 5. Dezember 2006 (BGBl. I 
S. 2748) sind die Kreise und kreisfreien Städte. Die 
Kreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufgabe als 
Auftragsangelegenheit kraft Bundesrechts wahr.

(2) Örtlich zuständig ist der Kreis oder die kreisfreie 
Stadt, in deren Bezirk die berechtigte Person ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat. Hat die berechtigte Person 
keinen gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes und sind die 
Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 BEEG nicht gegeben, be-
findet sich jedoch der Sitz ihres Arbeitgebers oder ihrer 
obersten Dienstbehörde in Nordrhein-Westfalen, ist der 
Kreis oder die kreisfreie Stadt zuständig, in deren Bezirk 
der Sitz ihres Arbeitgebers oder ihrer obersten Dienstbe-
hörde liegt.“

223

Artikel 20
Die Verordnung über die Sonderpädagogische Förde-
rung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke 
(Ausbildungsordnung gemäß § 52 SchulG-AO-SF) vom 
29. April 2005 (GV. NRW. S. 538, ber. S. 625), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 31. Januar 
2007 (GV. NRW. S. 83), wird wie folgt geändert:

In § 10 Abs. 2 werden die Wörter „der Versorgungs-
ämter“ gestrichen.

631

Artikel 21
Die Verordnung zur Übertragung von Befugnissen nach 
der Landeshaushaltsordnung im Geschäftsbereich des 
Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 9. 
Juni 2006 (GV. NRW. S. 354), geändert durch Verord-
nung vom 7. März 2007 (GV. NRW. S. 135), wird wie 
folgt geändert:

In § 2 werden die Wörter „die Versorgungsämter sowie 
auf“ gestrichen.

7123

Artikel 22
Die Verordnung über die Zuständigkeiten nach dem Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG) und die Angelegenheiten der 
Berufsbildung im Rahmen der Handwerksordnung 
(HwO) (BBiGZustVO) vom 5. September 2006 (GV. NRW. 
S. 446) wird wie folgt geändert:

In § 6 Abs. 1 Nr. 1 werden die Wörter „im Fachzweig 
Versorgungsverwaltung die Bezirksregierung Münster 
als Landesversorgungsamt und“ gestrichen.

81

Artikel 23
Die Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
dem Sozialgesetzbuch IX (ZustVO SGB IX) vom 31. Ja-
nuar 1989 (GV. NRW. S. 78), geändert durch Artikel 8 
des Gesetzes vom 16. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 766), 
wird wie folgt geändert:

1.   In § 1 Abs. 1 und Abs. 2 Sätze 1 und 2 wird jeweils 
das Wort „Fürsorgestellen“ durch das Wort „Träger“ 
ersetzt.

2.   In § 2 wird das Wort „Fürsorgestellen“ durch das 
Wort „Träger“ ersetzt.

3.   In § 3 Abs. 1 werden die Wörter „neben den Versor-
gungsämtern“ gestrichen.

820

Artikel 24
Die Verordnung über niedrigschwellige Hilfe- und Be-
treuungsangebote für Pflegebedürftige (HBPfVO) vom 
22. Juli 2003 (GV. NRW. S. 432) wird wie folgt geändert:

1.   In § 1 Abs. 1 werden die Wörter „das Versorgungs-
amt“ durch die Wörter „die Bezirksregierung“ ersetzt.



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 20. November 2007 489

2.   In § 7 Abs. 1 werden die Wörter „ beim Versorgungs-
amt“ durch die Wörter „bei der Bezirksregierung“ er-
setzt.

3.   In § 10 werden die Wörter „Das Versorgungsamt“ 
durch die Wörter „Die Bezirksregierung“ ersetzt.

83

Artikel 25
Die Verordnung über die Zuständigkeiten und die Be-
zirke der Versorgungsämter im Lande Nordrhein-West-
falen vom 28. August 1978 (GV. NRW. S. 494), geändert 
durch Artikel 257 des Zweiten Befristungsgesetzes vom 
5. April 2005 (GV. NRW. S. 274), wird aufgehoben.

Artikel 26
Die Verordnung über die örtliche Zuständigkeit nach 
dem Opferentschädigungsgesetz vom 18. Oktober 1985 
(GV. NRW. S. 609), geändert durch Artikel 258 des Zwei-
ten Befristungsgesetzes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 
274), wird wie folgt geändert:

§ 1 wird wie folgt geändert:

a)   In Absatz 1 werden die Wörter „das Versorgungsamt“ 
durch die Wörter „der Landschaftsverband“ ersetzt.

b)   In Absatz 2 werden die Wörter „Das Versorgungsamt 
Münster“ durch die Wörter „Der Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe“ ersetzt.

Artikel 27
Inkrafttreten

Die Artikel 2 bis 8 und 10 bis 26 treten am 1. Januar 
2008 in Kraft. Artikel 9 tritt am 1. Oktober 2009 in 
Kraft.

Düsseldorf, den 30. Oktober 2007

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen

Der Stellvertreter 
des Ministerpräsidenten

(L. S.) Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Finanzminister

Dr. Helmut  L i n s s e n

Der Innenminister

Dr. Ingo  W o l f

Der Minister 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Der Minister 
für Generationen, Familie, 

Frauen und Integration

Armin  L a s c h e t
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übergehendes Personal im 
Umfang von Planstellen / 
Stellen zum 01.01.2008

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 733
davon
Beamte 44% 321                      
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 11.235.360 € 11.235.360 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 19.157.521 € -  €                       
Zwischensumme 30.392.882 € 11.235.360 €          
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 3.039.288 € 3.039.288 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 14.274.649 €

zuzüglich 10 % Zuschlag für 
aufgabenbezogenen
Besonderheiten 3.039.288 € 3.039.288 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 17.313.937 €          

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009 

 für den Aufgabenbereich Schwerbehindertenrecht (SGB IX) (§ 2)

Anlage 1
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übergehendes Personal im 
Umfang von Planstellen / 
Stellen zum 01.01.2008

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten (incl. 
19,5 Stellen aus der 
Bezirksregierung Münster für 
die Widerspruchs- und 
Klagebearbeitung (394 + 
19,5)) 413,5
davon
Beamte 44% 181                      
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 6.338.092 € 6.338.092 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 10.807.142 € -  €                       
Zwischensumme 17.145.234 € 6.338.092 €            
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 1.714.523 € 1.714.523 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 8.052.616 €

zuzüglich 10 % Zuschlag für 
aufgabenbezogenen
Besonderheiten 1.714.523 € 1.714.523 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 9.767.139 €            

Anmerkung:

Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009 

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

 für die Aufgabenbereiche des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich 
Kriegsopferversorgung (§ 4)

Anlage 1
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übergehendes Personal im 
Umfang von Planstellen / 
Stellen zum 01.01.2008

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 209
davon
Beamte 44% 92                        
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 3.203.534 € 3.203.534 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 5.462.376 € -  €                       
Zwischensumme 8.665.910 € 3.203.534 €            
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 866.591 € 866.591 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 4.070.125 €
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
aufgabenbezogenen
Besonderheiten (z.B. ADV-
Kosten) 866.591 € 866.591 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 4.936.716 €            

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2008 und  2009 

 für den Aufgabenbereich Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§ 5) 

Anlage 1
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übergehendes Personal im 
Umfang von Planstellen / 
Stellen zum 01.01.2008

Kosten  der 
staatlichen
Verwaltung

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 11
davon
Beamte 44% 5                          
Tarifbeschäftigte 56% 6                          
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 168.607 € 168.607 €
Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte 287.493 € 287.493 €

Zwischensumme 456.101 € 456.101 €               
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 45.610 € 45.610 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 501.711 €
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
aufgabenbezogenen
Besonderheiten (z.B. ADV-
Kosten) 45.610 € 45.610 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 547.321 €               

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2008, 2009 

 für den Aufgabenbereich Bundeserziehungsgeld- und Elternzeitgesetz (§ 6)

Anlage 1
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übergehendes Personal im 
Umfang von Planstellen / 
Stellen zum 01.01.2008

Kosten  der 
staatlichen
Verwaltung

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 142
davon
Beamte 44% 62,19
Tarifbeschäftigte 56% 79,81
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 2.176.564 € 2.176.564 €
 Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten 3.711.280 € 3.711.280 €

Zwischensumme 5.887.843 € 5.887.843 €            
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 588.784 € 588.784 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 6.476.628 €

zuzüglich 10 % Zuschlag für 
aufgabenbezogenen
Besonderheiten 588.784 € 588.784 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 7.065.412 €            

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009

 für den Aufgabenbereich Arbeitsmarkt- und Sozialpolitische Förderprogramme (§ 7)

Anlage 1
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übergehendes Personal im 
Umfang von Planstellen / 
Stellen zum 01.01.2008

Kosten  der 
staatlichen
Verwaltung

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 2
davon
Beamte 44% 0,88
Tarifbeschäftigte 56% 1,12
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 30.656 € 30.656 €
 Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten 52.272 € 52.272 €

Zwischensumme 82.927 € 82.927 €                  
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 8.293 € 8.293 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 91.220 €

zuzüglich 10 % Zuschlag für 
aufgabenbezogenen
Besonderheiten 8.293 € 8.293 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 99.513 €                  

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von der 
endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009
 für den Aufgabenbereich Hilfe für Familien bei Schwangerschaftsabbrüchen

(§ 8 Abs. 1)

Anlage 1
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übergehendes Personal im 
Umfang von Planstellen / 
Stellen zum 01.01.2008

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 9
davon
Beamte 44% 4                          
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 137.951 € 137.951 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten wegen 
Personalgestellung 235.222 € -  €                       
Zwischensumme 373.173 € 137.951 €               
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 37.317 € 37.317 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 175.269 €
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
aufgabenbezogenen
Besonderheiten (z.B. ADV-
Kosten) 37.317 € 37.317 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 212.586 €               

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2008 und 2009 

 für den Aufgabenbereich Bergmannversorgungsschein (§ 8 Abs. 2)

Anlage 1
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2008 und 2009 2009
SER 9.767.139 €
SchwbR 17.313.937 €
BEEG 4.936.716 €
BVS 212.586 €
Zwischensumme Kommunalisierun 32.230.377 €
BErzGG 547.321 €
ASPF 7.065.412 €
Familienh. 99.513 €
Gesamtsumme 39.942.623 €
zuzüglich PK für Tarifbeschäftigte

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 733
jährliche Abbauquote aus dem 
jahr 2010 15
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 718
davon
Beamte 44% 314                      
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 11.005.442 € 11.005.442 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 18.765.485 € -  €                       
Zwischensumme 29.770.926 € 11.005.442 €          
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 2.977.093 € 2.977.093 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 13.982.534 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 13.982.534 €          

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2010

 für den Aufgabenbereich Schwerbehindertenrecht (SGB IX) (§ 2)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten (incl. 
19,5 Stellen aus der 
Bezirksregierung Münster für 
die Widerspruchs- und 
Klagebearbeitung)

413,5

jährliche Abbauquote für das
Jahr 2010

8

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 405,5
davon
Beamte 44% 178                          
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 6.215.469 € 6.215.469 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 10.598.056 € -  €                           
Zwischensumme 16.813.525 € 6.215.469 €                
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 1.681.352 € 1.681.352 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 7.896.821 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 7.896.821 €

Anmerkung:

Kostenfolgeabschätzung für 2010

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der Basis 
der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von der 
endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

 für die Aufgabenbereiche des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich 
Kriegsopferversorgung (§ 4)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 209
jährliche Abbauquote aus dem 
Jahr 2010 2,20
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 206,80
davon
Beamte 44% 91                        
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 3.169.812 € 3.169.812 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 5.404.878 € -  €                       
Zwischensumme 8.574.690 € 3.169.812 €            
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 857.469 € 857.469 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 4.027.281 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 4.027.281 €            

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2010

 für den Aufgabenbereich Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§ 5) 

Anlage 1
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übergehendes Personal im 
Umfang von Planstellen / 
Stellen zum 01.01.2008

Kosten  der 
staatlichen
Verwaltung

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 142
jährliche Abbauquote aus dem 
Jahr 2010 3
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 139
davon
Beamte 44% 60,87
Tarifbeschäftigte 56% 78,13
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 2.130.580 € 2.130.580 €
 Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten 3.632.872 € 3.632.872 €

Zwischensumme 5.763.452 € 5.763.452 €            
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 576.345 € 576.345 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 6.339.798 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 6.339.798 €            

Anmerkung:

Kostenfolgeabschätzung für 2010

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

 für den Aufgabenbereich Arbeitsmarkt- und Sozialpolitische Förderprogramme (§ 7)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Kosten der 
staatlichen
Verwaltung

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 2
davon
Beamte 44% 0,88
Tarifbeschäftigte 56% 1,12
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 30.656 € 30.656 €
 Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten 52.272 € 52.272 €

Zwischensumme 82.927 € 82.927 €                 
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 8.293 € 8.293 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 91.220 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 91.220 €                 

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2010
 für den Aufgabenbereich Hilfe für Familien bei Schwangerschaftsabbrüchen

(§ 8 Abs. 1)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 9
davon
Beamte 44% 4                          
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 137.951 € 137.951 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten wegen 
Personalgestellung 235.222 € -  €                       
Zwischensumme 373.173 € 137.951 €               
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 37.317 € 37.317 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 175.269 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 175.269 €               

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2010

 für den Aufgabenbereich Bergmannversorgungsschein (§ 8 Abs. 2)

Anlage 1
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2010
SER 7.896.821 €
SchwbR 13.982.534 €
BEEG 4.027.281 €
BVS 175.269 €
Zwischensumme Kommunalisierun 26.081.906 €
ASPF 6.339.798 €
Familienh. 91.220 €
Gesamtsumme 32.512.923 €
zuzüglich PK für Tarifbeschäftigte

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 718
jährliche Abbauquote aus dem 
Jahr 2011 15
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 703
davon
Beamte 44% 308                      
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 10.775.523 € 10.775.523 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 18.373.448 € -  €                       
Zwischensumme 29.148.971 € 10.775.523 €          
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 2.914.897 € 2.914.897 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 13.690.420 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 13.690.420 €          

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2011

 für den Aufgabenbereich Schwerbehindertenrecht (SGB IX) (§ 2)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten (incl. 
19,5 Stellen aus der 
Bezirksregierung Münster für 
die Widerspruchs- und 
Klagebearbeitung ) 405,5
jährliche Abbauquote aus dem 
jahr 2011 8
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 397,5
davon
Beamte 44% 174                      
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 6.092.846 € 6.092.846 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 10.388.970 € -  €                       
Zwischensumme 16.481.815 € 6.092.846 €            
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 1.648.182 € 1.648.182 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 7.741.027 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 7.741.027 €            

Anmerkung:

Kostenfolgeabschätzung für 2011

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von der 
endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

 für die Aufgabenbereiche des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich 
Kriegsopferversorgung (§ 4)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 206,80
jährliche Abbauquote aus dem 
jahr 2011 2,20
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 204,60
davon
Beamte 44% 90                        
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 3.136.091 € 3.136.091 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 5.347.379 € -  €                       
Zwischensumme 8.483.470 € 3.136.091 €            
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 848.347 € 848.347 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 3.984.438 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 3.984.438 €            

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2011

 für den Aufgabenbereich Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§ 5) 

Anlage 1
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übergehendes Personal im 
Umfang von Planstellen / 
Stellen zum 01.01.2008

Kosten  der 
staatlichen
Verwaltung

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 139
jährliche Abbauquote aus dem 
Jahr 2011 3
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 136
davon
Beamte 44% 59,56
Tarifbeschäftigte 56% 76,44
PK-Pauschale Beamte                              35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                              46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 2.084.596 € 2.084.596 €
 Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten 3.554.465 € 3.554.465 €

Zwischensumme 5.639.061 € 5.639.061 €             
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 563.906 € 563.906 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 6.202.967 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 6.202.967 €             
Anmerkung:

Kostenfolgeabschätzung für 2011

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

 für den Aufgabenbereich Arbeitsmarkt- und Sozialpolitische Förderprogramme (§ 7)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Kosten der 
staatlichen
Verwaltung

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 2
davon
Beamte 44% 0,88
Tarifbeschäftigte 56% 1,12
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 30.656 € 30.656 €
 Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten 52.272 € 52.272 €

Zwischensumme 82.927 € 82.927 €                 
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 8.293 € 8.293 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 91.220 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 91.220 €                 

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2011
 für den Aufgabenbereich Hilfe für Familien bei Schwangerschaftsabbrüchen

(§ 8 Abs. 1)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 9
davon
Beamte 44% 4                          
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 137.951 € 137.951 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten wegen 
Personalgestellung 235.222 € -  €                       
Zwischensumme 373.173 € 137.951 €               
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 37.317 € 37.317 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 175.269 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 175.269 €               

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2011
 für den Aufgabenbereich Bergmannversorgungsschein (§ 8 Abs. 2)

Anlage 1
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2011
SER 7.741.027 €
SchwbR 13.690.420 €
BEEG 3.984.438 €
BVS 175.269 €
Zwischensumme Kommunalisierung 25.591.154 €
ASPF 6.202.967 €
Familienh. 91.220 €
Gesamtsumme 31.885.341 €
zuzüglich PK für Tarifbeschäftigte

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 703
jährliche Abbauquote aus dem 
jahr 2012 15
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 688
davon
Beamte 44% 301                      
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 10.545.604 € 10.545.604 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 17.981.411 € -  €                       
Zwischensumme 28.527.016 € 10.545.604 €          
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 2.852.702 € 2.852.702 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 13.398.306 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 13.398.306 €          

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2012

 für den Aufgabenbereich Schwerbehindertenrecht (SGB IX) (§ 2)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten (incl. 
19,5 Stellen aus der 
Bezirksregierung Münster für 
die Widerspruchs- und 
Klagebearbeitung ) 397,5
jährliche Abbauquote aus dem 
Jahr 2012 8
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 389,5
davon
Beamte 44% 171                      
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 5.970.222 € 5.970.222 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 10.179.883 € -  €                       
Zwischensumme 16.150.106 € 5.970.222 €            
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 1.615.011 € 1.615.011 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 7.585.233 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 7.585.233 €            

Anmerkung:

Kostenfolgeabschätzung für 2012

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von der 
endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

 für die Aufgabenbereiche des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich 
Kriegsopferversorgung (§ 4)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 204,60
jährliche Abbauquote aus dem 
jahr 2012 2,20
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 202,40
davon
Beamte 44% 89                        
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 3.102.370 € 3.102.370 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 5.289.880 € -  €                       
Zwischensumme 8.392.250 € 3.102.370 €            
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 839.225 € 839.225 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 3.941.595 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 3.941.595 €            

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2012

 für den Aufgabenbereich Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§ 5) 

Anlage 1
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übergehendes Personal im 
Umfang von Planstellen / 
Stellen zum 01.01.2008

Kosten  der 
staatlichen
Verwaltung

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 136
jährliche Abbauquote aus dem 
Jahr 2012 3
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 133
davon
Beamte 44% 58,25
Tarifbeschäftigte 56% 74,75
PK-Pauschale Beamte                              35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                              46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 2.038.612 € 2.038.612 €
 Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten 3.476.058 € 3.476.058 €

Zwischensumme 5.514.670 € 5.514.670 €             
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 551.467 € 551.467 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 6.066.137 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 6.066.137 €             
Anmerkung:

Kostenfolgeabschätzung für 2012

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

 für den Aufgabenbereich Arbeitsmarkt- und Sozialpolitische Förderprogramme (§ 7)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Kosten der 
staatlichen
Verwaltung

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 2
davon
Beamte 44% 0,88
Tarifbeschäftigte 56% 1,12
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 30.656 € 30.656 €
 Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten 52.272 € 52.272 €

Zwischensumme 82.927 € 82.927 €                 
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 8.293 € 8.293 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 91.220 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 91.220 €                 

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2012
 für den Aufgabenbereich Hilfe für Familien bei Schwangerschaftsabbrüchen

(§ 8 Abs. 1)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 9
davon
Beamte 44% 4                          
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 137.951 € 137.951 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten wegen 
Personalgestellung 235.222 € -  €                       
Zwischensumme 373.173 € 137.951 €               
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 37.317 € 37.317 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 175.269 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 175.269 €               

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2012

 für den Aufgabenbereich Bergmannversorgungsschein (§ 8 Abs. 2)

Anlage 1
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2012
SER 7.585.233 €
SchwbR 13.398.306 €
BEEG 3.941.595 €
BVS 175.269 €
Zwischensumme Kommunalisierun 25.100.402 €
ASPF 6.066.137 €
Familienh. 91.220 €
Gesamtsumme 31.257.759 €
zuzüglich PK für Tarifbeschäftigte

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 688
jährliche Abbauquote aus dem 
jahr 2013 15
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 673
davon
Beamte 44% 295                      
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 10.315.686 € 10.315.686 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 17.589.375 € -  €                       
Zwischensumme 27.905.060 € 10.315.686 €          
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 2.790.506 € 2.790.506 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 13.106.192 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 13.106.192 €          

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2013

 für den Aufgabenbereich Schwerbehindertenrecht (SGB IX) (§ 2)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten (incl. 
19,5 Stellen aus der 
Bezirksregierung Münster für 
die Widerspruchs- und 
Klagebearbeitung ) 389,5
jährliche Abbauquote aus dem 
jahr 2013 8
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 381,5
davon
Beamte 44% 167                      
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 5.847.599 € 5.847.599 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 9.970.797 € -  €                       
Zwischensumme 15.818.396 € 5.847.599 €            
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 1.581.840 € 1.581.840 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 7.429.439 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 7.429.439 €            

Anmerkung:

Kostenfolgeabschätzung für 2013

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von der 
endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

 für die Aufgabenbereiche des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich 
Kriegsopferversorgung (§ 4)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 202,40
jährliche Abbauquote aus dem 
jahr 2013 2,20
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 200,20
davon
Beamte 44% 88                        
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 3.068.648 € 3.068.648 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 5.232.382 € -  €                       
Zwischensumme 8.301.030 € 3.068.648 €            
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 830.103 € 830.103 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 3.898.751 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 3.898.751 €            

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2013

 für den Aufgabenbereich Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§ 5) 

Anlage 1
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übergehendes Personal im 
Umfang von Planstellen / 
Stellen zum 01.01.2008

Kosten  der 
staatlichen
Verwaltung

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 133
jährliche Abbauquote aus dem 
Jahr 2013 3
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 130
davon
Beamte 44% 56,93
Tarifbeschäftigte 56% 73,07
PK-Pauschale Beamte                              35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                              46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 1.992.629 € 1.992.629 €
 Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten 3.397.650 € 3.397.650 €

Zwischensumme 5.390.279 € 5.390.279 €             
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 539.028 € 539.028 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 5.929.307 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 5.929.307 €             
Anmerkung:

Kostenfolgeabschätzung für 2013

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

 für den Aufgabenbereich Arbeitsmarkt- und Sozialpolitische Förderprogramme (§ 7)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Kosten der 
staatlichen
Verwaltung

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 2
davon
Beamte 44% 0,88
Tarifbeschäftigte 56% 1,12
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 30.656 € 30.656 €
 Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten 52.272 € 52.272 €

Zwischensumme 82.927 € 82.927 €                 
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 8.293 € 8.293 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 91.220 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 91.220 €                 

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2013
 für den Aufgabenbereich Hilfe für Familien bei Schwangerschaftsabbrüchen

(§ 8 Abs. 1)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 9
davon
Beamte 44% 4                          
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 137.951 € 137.951 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten wegen 
Personalgestellung 235.222 € -  €                       
Zwischensumme 373.173 € 137.951 €               
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 37.317 € 37.317 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 175.269 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 175.269 €               

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung für 2013

 für den Aufgabenbereich Bergmannversorgungsschein (§ 8 Abs. 2)

Anlage 1
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2013
SER 7.429.439 €
SchwbR 13.106.192 €
BEEG 3.898.751 €
BVS 175.269 €
Zwischensumme Kommunalisierung 24.609.650 €
ASPF 5.929.307 €
Familienh. 91.220 €
Gesamtsumme 30.630.177 €
zuzüglich PK für Tarifbeschäftigte

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 673
jährliche Abbauquote aus dem 
jahr 2014 15
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 658
davon
Beamte 44% 288                      
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 10.085.767 € 10.085.767 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 17.197.338 € -  €                       
Zwischensumme 27.283.105 € 10.085.767 €          
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 2.728.311 € 2.728.311 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 12.814.077 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 12.814.077 €          

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung ab 2014

 für den Aufgabenbereich Schwerbehindertenrecht (SGB IX) (§ 2)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten (incl. 
19,5 Stellen aus der 
Bezirksregierung Münster für 
die Widerspruchs- und 
Klagebearbeitung ) 381,5
jährliche Abbauquote aus dem 
Jahr 2014 8
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 373,5
davon
Beamte 44% 164                      
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 5.724.976 € 5.724.976 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 9.761.711 € -  €                       
Zwischensumme 15.486.687 € 5.724.976 €            
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 1.548.669 € 1.548.669 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 7.273.644 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 7.273.644 €            

Anmerkung:

Kostenfolgeabschätzung ab 2014

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von der 
endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

 für die Aufgabenbereiche des Sozialen Entschädigungsrechts einschließlich 
Kriegsopferversorgung (§ 4)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 200,20
jährliche Abbauquote aus dem 
jahr 2014 2,20
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 198,00
davon
Beamte 44% 87                        
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftigte                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 3.034.927 € 3.034.927 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigte wegen 
Personalgestellung 5.174.883 € -  €                       
Zwischensumme 8.209.810 € 3.034.927 €            
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 820.981 € 820.981 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 3.855.908 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 3.855.908 €            

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung ab 2014

 für den Aufgabenbereich Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§ 5) 

Anlage 1



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 26 vom 20. November 2007 529

übergehendes Personal im 
Umfang von Planstellen / 
Stellen zum 01.01.2008

Kosten  der 
staatlichen
Verwaltung

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 130
jährliche Abbauquote aus dem 
Jahr 2014 3
Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 127
davon
Beamte 44% 55,62
Tarifbeschäftigte 56% 71,38
PK-Pauschale Beamte                              35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                              46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 1.946.645 € 1.946.645 €
 Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten 3.319.243 € 3.319.243 €

Zwischensumme 5.265.888 € 5.265.888 €             
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 526.589 € 526.589 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 5.792.477 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 5.792.477 €             
Anmerkung:

Kostenfolgeabschätzung ab 2014

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

 für den Aufgabenbereich Arbeitsmarkt- und Sozialpolitische Förderprogramme (§ 7)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Kosten der 
staatlichen
Verwaltung

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 2
davon
Beamte 44% 0,88
Tarifbeschäftigte 56% 1,12
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 30.656 € 30.656 €
 Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten 52.272 € 52.272 €

Zwischensumme 82.927 € 82.927 €                 
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 8.293 € 8.293 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 91.220 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 91.220 €                 

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung ab 2014
 für den Aufgabenbereich Hilfe für Familien bei Schwangerschaftsabbrüchen

(§ 8 Abs. 1)

Anlage 1
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 Personal im Umfang von 
Planstellen / Stellen 

Finanzausgleich
nach KonnexAG

Personalbedarf in 
Vollzeitbeschäftigten 9
davon
Beamte 44% 4                          
Tarifbeschäftigte 56%
PK-Pauschale Beamte                                35.000 € 
PK-Pauschale
Tarifbeschäftgite                                46.500 € 
Ausgleich für PK Beamte 137.951 € 137.951 €
Kein Ausgleich für PK 
Tarifbeschäftigten wegen 
Personalgestellung 235.222 € -  €                       
Zwischensumme 373.173 € 137.951 €               
zuzüglich 10 % Zuschlag für 
Sachausgaben auf 
Zwischensumme 37.317 € 37.317 €
Ausgleich für PK + 
Sachausgaben 175.269 €
Finanzausgleich nach 
KonnexAG 175.269 €               

Anmerkung:

Die Personalkostenpauschalen für Beamte und Tarifbeschäftigte wurden auf der 
Basis der Ansätze für die Personalausgaben mit Personalkostennebenkosten des 
Haushaltsansatzes 2007 ermittelt. 

Das Verteilungsverhältnis Beamte / Angestellte wurde aus dem Haushaltsplan 2007 
abgeleitet. Es handelt sich um eine Modellannahme, die sich in Abhängigkeit von 
der endgültigen Zuordnung des Personals noch verändern wird.

Kostenfolgeabschätzung ab 2014

 für den Aufgabenbereich Bergmannversorgungsschein (§ 8 Abs. 2)

Anlage 1
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2014
SER 7.273.644 €
SchwbR 12.814.077 €
BEEG 3.855.908 €
BVS 175.269 €
Zwischensumme Kommunalisierung 24.118.898 €
ASPF 5.792.477 €
Familienh. 91.220 €
Gesamtsumme 30.002.595 €
zuzüglich PK für Tarifbeschäftigte

Anlage 1
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Verteilschlüssel
für den Aufgabenbereich
Schwerbehindertenrecht

Anlage 2

Kreis/
Kreisfreie Stadt Erstanträge

Änderungs
anträge

Nach
prüfungen

Widerspruch
(Abhilfeprüf.)

Summe der 
Verfahren %-Anteil

Überzuleitend
es Personal 
(Gesamt 733 

Stellen)

Überzuleitendes
Personal nach 

Rundung *

Zielwert
optimierter
Personal-

bedarf

Zielwert
optimierter

Personalbed
arf nach 

Rundung *
Aachen, Kreis 3105 4879 1779 1819 11583 1,95% 14,29 14,5 12,83 13
Borken, Kreis 3013 4165 1850 1466 10494 1,77% 12,94 13 11,62 11,5
Coesfeld, Kreis 1808 2606 1134 906 6454 1,09% 7,96 8 7,15 7
Düren, Kreis 2633 3932 1448 1504 9517 1,60% 11,74 11,5 10,54 10,5
Ennepe-Ruhr-Kreis 3945 6600 2063 2226 14834 2,50% 18,30 18,5 16,43 16,5
Kreis Euskirchen 1689 2127 1001 795 5613 0,94% 6,92 7 6,22 6
Gütersloh, Kreis 2788 2964 1468 1297 8517 1,43% 10,51 10,5 9,43 9,5
Kreis Heinsberg 2352 3224 1270 1249 8096 1,36% 9,99 10 8,96 9
Herford, Kreis 2041 2244 1035 918 6238 1,05% 7,69 7,5 6,91 7
Hochsauerlandkreis 2685 4001 1764 1394 9844 1,66% 12,14 12 10,90 11
Höxter, Kreis 1357 1621 697 592 4267 0,72% 5,26 5,5 4,72 4,5
Kleve, Kreis 2843 3526 1207 1280 8856 1,49% 10,92 11 9,81 10
Lippe, Kreis 2934 3167 1564 1328 8992 1,51% 11,09 11 9,96 10
Märkischer Kreis 4401 7649 2916 2529 17495 2,94% 21,58 21,5 19,37 19,5
Mettmann, Kreis 4477 5364 2003 2231 14075 2,37% 17,36 17,5 15,59 15,5
Minden-Lübbecke, Kreis 2702 2926 1435 1265 8328 1,40% 10,27 10,5 9,22 9
Neuss, Kreis 4032 4707 1617 1966 12321 2,07% 15,20 15 13,64 13,5
Oberbergischer Kreis 2506 3056 1134 1208 7904 1,33% 9,75 10 8,75 9
Olpe, Kreis 1246 2042 799 764 4851 0,82% 5,98 6 5,37 5,5
Paderborn, Kreis 2488 2828 1319 1093 7728 1,30% 9,53 9,5 8,56 8,5
Recklinghausen, Kreis 6789 9616 3724 4172 24301 4,09% 29,98 30 26,91 27
Rhein-Erft-Kreis 4058 4903 1734 1987 12682 2,13% 15,64 15,5 14,04 14
Rheinisch-Bergischer Kreis 2345 2792 1059 1069 7264 1,22% 8,96 9 8,04 8
Rhein-Sieg-Kreis 4994 5942 2207 2314 15457 2,60% 19,07 19 17,12 17
Siegen-Wittgenstein, Kreis 2798 3993 1665 1604 10060 1,69% 12,41 12,5 11,14 11
Soest, Kreis 2959 4670 2030 1572 11230 1,89% 13,85 14 12,44 12,5
Steinfurt, Kreis 3812 5783 2330 1902 13827 2,33% 17,06 17 15,31 15,5
Unna, Kreis 4940 7974 2609 2778 18301 3,08% 22,58 22,5 20,27 20,5
Viersen, Kreis 2519 2950 1098 1224 7791 1,31% 9,61 9,5 8,63 8,5
Warendorf, Kreis 2351 3452 1461 1171 8434 1,42% 10,40 10,5 9,34 9,5
Wesel, Kreis 4680 6681 1995 2432 15788 2,66% 19,48 19,5 17,48 17,5
Aachen, krfr. Stadt 2052 3529 1266 1253 8100 1,36% 9,99 10 8,97 9
Bielefeld, krfr. Stadt 2807 3330 1582 1298 9017 1,52% 11,12 11 9,99 10
Bochum, krfr. Stadt 4644 8015 2349 2860 17868 3,01% 22,04 22 19,79 20
Bonn, krfr. Stadt 2438 3068 1173 1103 7783 1,31% 9,60 9,5 8,62 8,5
Bottrop, krfr. Stadt 1249 1782 674 764 4469 0,75% 5,51 5,5 4,95 5
Dortmund, krfr. Stadt 7310 12214 3827 4170 27520 4,63% 33,95 34 30,47 30,5
Duisburg, krfr. Stadt 5280 8380 2094 2937 18691 3,15% 23,06 23 20,70 20,5
Düsseldorf, krfr. Stadt 5553 6472 2187 2693 16905 2,84% 20,85 21 18,72 18,5
Essen, krfr. Stadt 6009 10130 3129 3537 22805 3,84% 28,13 28 25,25 25,5
Gelsenkirchen, krfr. Stadt 3143 4674 1634 2039 11490 1,93% 14,17 14 12,72 12,5
Hagen, krfr. Stadt 2645 4423 1294 1324 9687 1,63% 11,95 12 10,73 10,5
Hamm, krfr. Stadt 2059 3481 1188 1237 7965 1,34% 9,83 10 8,82 9
Herne, krfr. Stadt 2081 3627 1039 1215 7963 1,34% 9,82 10 8,82 9
Köln, krfr. Stadt 8876 11420 3806 4384 28486 4,79% 35,14 35 31,54 31,5
Krefeld, krfr. Stadt 2255 2814 994 1023 7086 1,19% 8,74 8,5 7,85 8
Leverkusen, krfr. Stadt 1464 1906 671 735 4776 0,80% 5,89 6 5,29 5,5
Mönchengladbach, krfr. Stadt 2628 3330 1100 1307 8364 1,41% 10,32 10,5 9,26 9,5
Mülheim a. d. Ruhr, krfr. Stadt 1683 2652 868 969 6172 1,04% 7,61 7,5 6,83 7
Münster, krfr. Stadt 2207 3302 1526 1132 8166 1,37% 10,07 10 9,04 9
Oberhausen, krfr. Stadt 2186 3735 1116 1410 8446 1,42% 10,42 10,5 9,35 9,5
Remscheid, krfr. Stadt 1000 1848 519 630 3996 0,67% 4,93 5 4,43 4,5
Solingen, krfr. Stadt 1385 2267 672 792 5116 0,86% 6,31 6,5 5,67 5,5
Wuppertal, krfr. Stadt 3258 5388 1627 1923 12196 2,05% 15,04 15 13,51 13,5
Nordrhein-Westfalen 171501 244168 87748 90791 594208 100,00% 733,00 733,50 658,00 659,00

733 658

 - Bruchteile von 0,75 bis 0,99 werden aufgerundet

* Die Bruchteile wurden wie folgt gerundet:

 - Bruchteile von 0,01 bis 0,24 werden abgerundet
 - Bruchteile von 0,25 bis 0,49 auf 0,5 aufgerundet
 - Bruchteile von 0,51 bis 0,74 auf 0,5 abgerundet

Verteilschlüssel
für den Aufgabenbereich
Schwerbehindertenrecht

Anlage 2
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Verteilschlüssel BEEG

- Basis: Geburten 01.-11.2006 -

               Anlage 2

Geburten + / -
Name Kennziffer 01/06-11/06 Quote Bearbeiter Gerundet* Bearbeiter Gerundet*

Düsseldorf 5111 4.711 3,48 7,27 7,50 6,89 7,00 -0,50
Duisburg 5112 3.802 2,81 5,87 6,00 5,56 5,50 -0,50
Essen 5113 4.253 3,14 6,56 6,50 6,22 6,00 -0,50
Krefeld 5114 1.745 1,29 2,69 2,50 2,55 2,50 0,00
Mönchengl. 5116 1.975 1,46 3,05 3,00 2,89 3,00 0,00
Mühlheim 5117 1.056 0,78 1,63 1,50 1,54 1,50 0,00
Oberhausen 5119 1.522 1,12 2,35 2,50 2,23 2,00 -0,50
Remscheid 5120 860 0,64 1,33 1,50 1,26 1,50 0,00
Solingen 5122 1.259 0,93 1,94 2,00 1,84 2,00 0,00
Wuppertal 5124 2.794 2,06 4,31 4,50 4,09 4,00 -0,50
Kr. Kleve 5154 2.360 1,74 3,64 3,50 3,45 3,50 0,00
Kr. Mettmann 5158 3.552 2,62 5,48 5,50 5,19 5,00 -0,50
Kr. Neuss 5162 3.262 2,41 5,03 5,00 4,77 5,00 0,00
Kr. Viersen 5166 2.072 1,53 3,20 3,00 3,03 3,00 0,00
Kr. Wesel 5170 3.191 2,36 4,92 5,00 4,67 4,50 -0,50
Aachen 5313 1.951 1,44 3,01 3,00 2,85 3,00 0,00
Bonn 5314 2.776 2,05 4,28 4,50 4,06 4,00 -0,50
Köln 5315 8.427 6,22 13,01 13,00 12,32 12,50 -0,50
Leverkusen 5316 1.203 0,89 1,86 2,00 1,76 2,00 0,00
Kr. Aachen 5354 2.236 1,65 3,45 3,50 3,27 3,50 0,00
Kr. Düren 5358 1.995 1,47 3,08 3,00 2,92 3,00 0,00
Rhein-Erft-Kr. 5362 3.333 2,46 5,14 5,00 4,87 5,00 0,00
Kr. Euskirchen 5366 1.343 0,99 2,07 2,00 1,96 2,00 0,00
Kr. Heinsberg 5370 1.920 1,42 2,96 3,00 2,81 3,00 0,00
Oberberg. Kr. 5374 2.143 1,58 3,31 3,50 3,13 3,00 -0,50
Rhein.-berg. Kr. 5378 1.980 1,46 3,06 3,00 2,90 3,00 0,00
Rhein-Sieg-Kr. 5382 4.416 3,26 6,82 7,00 6,46 6,50 -0,50
Bottrop 5512 749 0,55 1,16 1,00 1,10 1,00 0,00
Gelsenkirchen 5513 2.004 1,48 3,09 3,00 2,93 3,00 0,00
Münster 5515 2.281 1,68 3,52 3,50 3,34 3,50 0,00
Kr. Borken 5554 3.049 2,25 4,71 4,50 4,46 4,50 0,00
Kr. Coesfeld 5558 1.688 1,25 2,61 2,50 2,47 2,50 0,00
Kr. Recklingh. 5562 4.249 3,14 6,56 6,50 6,21 6,00 -0,50
Kr. Steinfurt 5566 3.544 2,62 5,47 5,50 5,18 5,00 -0,50
Kr. Warendorf 5570 2.285 1,69 3,53 3,50 3,34 3,50 0,00
Bielefeld 5711 2.655 1,96 4,10 4,00 3,88 4,00 0,00
Kr. Gütersloh 5754 2.936 2,17 4,53 4,50 4,29 4,50 0,00
Kr. Herford 5758 1.946 1,44 3,00 3,00 2,85 3,00 0,00
Kr. Höxter 5762 1.136 0,84 1,75 2,00 1,66 1,50 -0,50
Kr. Lippe 5766 2.958 2,18 4,57 4,50 4,33 4,50 0,00
Kr. Minden-L. 5770 2.557 1,89 3,95 4,00 3,74 3,50 -0,50
Kr. Paderborn 5774 2.569 1,90 3,96 4,00 3,76 4,00 0,00
Bochum 5911 2.621 1,94 4,05 4,00 3,83 4,00 0,00
Dortmund 5913 4.236 3,13 6,54 6,50 6,19 6,00 -0,50
Hagen 5914 1.446 1,07 2,23 2,00 2,11 2,00 0,00
Hamm 5915 1.362 1,01 2,10 2,00 1,99 2,00 0,00
Herne 5916 1.091 0,81 1,68 1,50 1,60 1,50 0,00
Ennepe-Ruhr-Kr. 5954 2.175 1,61 3,36 3,50 3,18 3,00 -0,50
Hochsauerl.-Kr. 5958 2.094 1,55 3,23 3,00 3,06 3,00 0,00
Märkischer Kr. 5962 3.322 2,45 5,13 5,00 4,86 5,00 0,00
Kr. Olpe 5966 1.085 0,80 1,67 1,50 1,59 1,50 0,00
Kr. Siegen-W. 5970 2.081 1,54 3,21 3,00 3,04 3,00 0,00
Kr. Soest 5974 2.351 1,74 3,63 3,50 3,44 3,50 0,00
Kr. Unna 5978 2.809 2,07 4,34 4,50 4,11 4,00 -0,50

135.416 100,00 209,00 208,00 198,000 199,00 -9,00
* = Rundungen der Bruchteile:
0,01 bis 0,24: abgerundet auf ganze Stelle
0,25 bis 0,49: aufgerundet auf 0,5 Stelle
0,51 bis 0,74: abgerundet auf 0,5 Stelle
0,75 bis 0,99: aufgerundet auf ganze Stelle

209 Stellen 198 Stellen

– GV. NRW. 2007 S. 482
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